
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
 

1. Rangfolgeklausel 

Es gelten die nachstehenden Bedingungen für alle Lieferungen und Leistungen in der aufgeführten 

Reihenfolge, soweit nichts anderes vereinbart ist: 

a) Dieser Vertrag einschließlich getroffener Zusatzvereinbarungen 

b) Die nachfolgenden Vertragsbedingungen 

c) die VOB Teil B. 

 

2. Art und Umfang der Leistung 

Zum Umfang der bei Austausch von Fenstern geschuldeten Leistungen gehört nicht die Durchführung 

von Maler- und Tapezierarbeiten zur Herstellung der Anschlüsse. 

 

3. Auftragsannahme 

Aufträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung. Dies gilt auch bei Vermittlung 

durch einen Vertreter des Auftragnehmers. Einseitige Vertragserklärungen, insbesondere 

Kündigungen, Mahnungen oder Rücktrittserklärungen bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform. 

 

4. Preise und Verpackung 

Unser Angebot ist auf der derzeitigen Lohn- und Materialpreisbasis kalkuliert. Die Preise schließen 

Transport- und Montageleistungen, Auslösung für Quartier und Verpflegung der Monteure ein. 

 

5. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 

Die Aufrechnung mit Forderungen des Auftragnehmers kann durch den Auftraggeber nur insoweit 

geltend gemacht werden, als sie auf unbestritten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen oder 

Mängelrügen beruhen. 

Das gleiche gilt für die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten oder sonstigen Einreden des 

Auftraggebers gegenüber Forderungen des Auftragnehmers. 

 

6. Bedingungen des Auftraggebers 

Anderslautende Bedingungen des Vertragspartners werden nicht anerkannt, auch wenn seitens des 

Auftragnehmers kein Widerspruch erhoben wurde. Treffen beide andere Parteien andere 

vertragliche Abweichungen, so bedürfen diese aus Beweisgründen der schriftlichen Vereinbarung. 

Die Vorschrift des § 127 BGB gilt entsprechend. 

 

7. Gerichtsstand 

Im kaufmännischen Geschäftsverkehr wird als Gerichtsstand Bad Homburg v.d.H. vereinbart. 

 

8. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen unwirksam oder aus einem sonstigen Grund nicht 

anwendbar sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen gültig. 


